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Öffentliche Bestellung - 
was ist das?

Öffentlich bestellte Sachverständige sind 
Fachleute, die über besondere Erfah-
rung auf einem bestimmten Gebiet ver-
fügen und besonders zuverlässig sind. 
Sie genießen besonderes Vertrauen, weil 
ihre Fachkompetenz und Zuverlässigkeit 
nach gesetzlich vorgeschriebenen Krite-
rien überprüft werden und weil ihre Tätig-
keit überwacht wird. Sie können von Ge-
richten, Behörden, der Wirtschaft aber 
auch Privatpersonen beauftragt werden. 

Die IHK ist eine der Bestellungskörper-
schaften, die nach § 36 Gewerbeordnung 
für die öffentliche Bestellung und Vereidi-
gung von Sachverständigen zuständig sind. 
Weitere wichtige Regelungen finden sich in 
der Sachverständigenordnung der IHK und 
in den für viele Sachgebiete herausgegebe-
nen fachlichen Bestellungsvoraussetzun-
gen.



Voraussetzungen

Persönliche Eignung

Um persönlich geeigent zu sein, müssen  
Sachverständige Eigenschaften mitbringen, 
um objektiv und unparteisch zu arbeiten. 
Dazu gehören Zuverlässigkeit, Charakter-
stärke, Sachlichkeit und Unabhänigkeit.

Fachliche Eignung

Fachlich geeigent bedeutet, dass die 
Sachverständigen überdurchschnittliche 
Kenntnisse, Fähigkeiten und praktische Er-
fahrungen auf dem Sachgebiet nachweisen 
müssen, für das sie bestellt werden möchte. 
Dies schließt die Fähigkeit ein, verständ-
liche, nachvollziehbare und nachprüfbare 
Gutachten zu erstatten. Sie müssen auf 
dem aktuellen Stand der Technik sein und 
außerdem über einschlägige Rechtskennt-
nisse verfügen.



Ablauf des 
Bestellungsverfahren

 X Antrag bei Ihrer IHK
 X Überprüfung der persönlichen 
Eignung

 X Überprüfung der fachlichen Eignung 
durch ein Fachgremium

 X Öffentliche Bestellung und Vereidigung 
durch Ihre IHK (erhalt der Urkunde, 
Sachverständigenausweis und Rund-
stempel)

 X Bestellung zunächst auf fünf Jahre; 
Verlängerung möglich



Ihre Vorteile

Die Bezeichnung „öffentlich 
bestellter Sachverständige“ 
ist gesetzlich geschützt.

Sie profitieren von einem 
hohen Ansehen. Sie sind 
auch in einigen Sachgebie-
ten gesetzlich privilegiert.

Sie werden unteranderem 
von Gerichten beauftragt. 

Sie sind im bundesweiten 
Sachverständigenverzeich- 
nis (svv.ihk.de) eingetragen 
und werden von den IHKs 
vorgeschlagen.



Kontakt
IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg
Recht und Steuern
Albert-Schweitzer-Str. 7
78052 Villingen-Schwenningen 

 X sachverstaendige@vs.ihk.de 
07721 922-0 

 X ihk.de/sbh 
ifsforum.de


